
Hansestadt Stendal 
Abteilung Finanzen 

Festsetzung der Grundsteuer und der Straßenreinigungsgebühr der Hansestadt Stendal und 
deren Ortsteile für das Kalenderjahr 2024 durch öffentliche Bekanntmachung 

Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle Grundsteuerpflichtigen und 
Gebührenpflichtigen, die im Kalenderjahr 2024 die gleiche Grundsteuer und 
Straßenreinigungsgebühr wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie wird die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2024 gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz und die Straßenreinigungsgebühr für 
das Kalenderjahr 2024 gemäß § 12 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
durch diese öffentliche Bekanntmachung mit dem zuletzt für das Kalenderjahr 2023 veranlagten 
Betrag festgesetzt. 

Diese Steuer - und Gebührenfestsetzung hat mit der öffentlichen Bekanntmachung die 
Rechtswirkung eines schriftlichen Grundabgabenbescheides. 

Die Grundsteuer- und Gebührensätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Sie betragen 
für die Hansestadt Stendal und deren Ortsteile 

a) für die land - und forstwirtschaftlichen Betriebe  Grundsteuer A  290 v.H. 

b) für die Grundstücke Grundsteuer B  390 v.H. 

der Steuermessbeträge. 

Die Festsetzung der Grundsteuer gilt nicht für die Bemessung der Grundsteuer für 
Einfamilienhäuser sowie Mietwohngrundstücke nach der Ersatzbemessungsgrundlage 
Wohn/Nutzfläche des § 42 GrStG. Die Eigentümer (ggf. Verwalter) dieser Grundstücke  
haben gem. § 44 Abs. 3 GrStG in den Fällen der Ersatzbemessungsgrundlage zur Ermittlung 
der Grundsteuer B jährlich eine Grundsteuer-Anmeldung einzureichen. 
Haben sich am Grundstück seit der letzten Grundsteuer-Anmeldung Änderungen ergeben (z.B. 
durch Modernisierungen, An-/Umbauten und/oder Aufstockungen bzw. Nutzungsänderungen, die 
zu Veränderungen der Wohn – und Nutzfläche führen oder durch Schaffung von Stellplätzen für 
PKW), so ist durch die Steuerpflichtigen bzw. deren Beauftragten eine neue Grundsteuer-
Anmeldung einzureichen. 
Die Vordrucke zur Grundsteuer-Anmeldung sind zu den jeweiligen Öffnungszeiten der Hansestadt 
Stendal, Steuerverwaltung, Breite Str. 63, erhältlich. Die Formulare sind bis spätestens 10.02.2024 
einzureichen. Sollten seit der letzten Grundsteuer-Anmeldung keine Veränderungen erfolgt sein, 
so ist keine neue Grundsteuer-Anmeldung erforderlich. In diesen Fällen genügt es, wenn dies in 
einem formlosen Schreiben mitgeteilt wird. Die Grundsteuer ist dann wie im Jahr 2023, 
unverändert zu zahlen. 

Hinweis: 
Nach § 25 Abs. 3 Grundsteuergesetz können Hebesätze bis zum 30. Juni 2024 mit Wirkung vom 
Beginn des Jahres 2024 geändert werden. Bis zur Erteilung eines geänderten Abgabenbescheides 
sind die Steuern in der bisherigen Höhe zu entrichten. Ebenso sind die 
Straßenreinigungsgebühren bis zur Erteilung eines geänderten Abgabenbescheides bei Änderung 
der Satzung in der bisherigen Höhe zu entrichten. 

Die Grundsteuer und die Straßenreinigungsgebühr sind zu 1/4 des Jahresbetrages am 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11.2024 fällig. Jahresbeträge bis zu 15,00 EUR sind am 15.08.2024 fällig. 
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch Eigentumswechsel eintreten, wird 
hierüber ein entsprechender Grundabgabenbescheid erteilt. 



 
Zahlungsaufforderung: 
Die Steuer - und Gebührenpflichtigen, die kein SEPA - Lastschriftmandat zur Abbuchung der 
Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühr erteilt haben, werden gebeten, die Grundsteuer 2023 - 
wie im zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt - unter Angabe der Finanzadresse zu entrichten. 
 
Konto der Hansestadt Stendal:  
Kreissparkasse Stendal       BIC NOLADE21SDL IBAN  DE33810505553010000374 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Grundabgabenfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Hansestadt Stendal, 
39576 Hansestadt Stendal, einzulegen. 
 
 
Hansestadt Stendal, den 10.01.2024 
 
 
 
 
Bastian Sieler      (Siegel) 
Oberbürgermeister 

  


